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Gemeinde Aumühle
Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigt:
Ja-Stimme(n):
Nein-Stimme(n):
Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage
12/038/2019

Datum: 02.04.2019

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Amt IV.0 - Bauamt

Änderungen/Ergänzungen der Tagesordnung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
02.04.2019 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Entscheidung

Beschlussvorschlag:
siehe Anlage (Vorlage: 12/037/2019).

Sachverhalt:
Der Bauausschuss beschließt, den TOP (siehe Anlage) zusätzlich auf die TO zu nehmen.

Anlage/n:
Vorlage 12/037/2019
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Gemeinde Aumühle
Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigt:
Ja-Stimme(n):
Nein-Stimme(n):
Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage
12/037/2019

Datum: 29.03.2019

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Amt IV.0 - Bauamt

Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Neubau eines Einfamilienhauses in Fachwerkbauweise mit Garage
Sachsenwaldstraße 39 b
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
02.04.2019 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Anhörung

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle erteilt sein gemeindliches Einvernehmen nach 
§ 36 i.V.m. § 34 BauGB zur geänderten Höhe der Doppelgarage auf dem Grundstück 
„Sachsenwaldstraße 39b“.

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle erteilt sein gemeindliches Einvernehmen nach 
§ 36 i.V.m. § 14 Abs. 2 BauGB für die Ausnahme von der Veränderungssperre für den 
Bereich der 1. Änd. und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 2 zum Bauantrag zur 
geänderten Höhe der Doppelgarage auf dem Grundstück „Sachsenwaldstraße 39b“. 

Sachverhalt:
Der Bauantrag für die Errichtung eines Wohnhauses und einer Doppelgarage für das 
Grundstück „Sachsenwaldstraße 39b“ wurde in der letzten Sitzung des Bauausschuss am 
06.03.2019 beraten und das gemeindliche Einvernehmen versagt.
Ein Kritikpunkt war die Höhe der Garage. Der Antragsteller hat eine neue Variante für die 
Doppelgarage eingereicht. Die Grundfläche der Garage ist unverändert, aber die Höhe 
wurde von 7,81 m auf 6,45 m reduziert. 

Der Bauherr hat ein Baumgutachten in Auftrag gegeben, das die geplanten 
Aufschüttungen analysieren und mögliche Vorschläge für die Umsetzung von Maßnahmen 
zum Schutz des Kronenbereiches der Bäume aufzeigen soll. Dies liegt bisher nicht vor. Es 
geht daher in dieser Vorlage nur um die Höhe der Garage.  

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Anlage/n:
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